
— der Mobilisierung aller gesellschaftlichen Kräfte zum 
gemeinsamen Wirken für die Festigung des sozialisti
schen Gemeinschaftslebens, für den Kampf gegen Ver
brechen und Vergehen, ihre Ursachen und begünstigen
den Bedingungen;

— der Auswertung der sich aus der Tätigkeit der Organe 
der Rechtspflege ergebenden Schlußfolgerungen für die 
Erhöhung der Wirksamkeit der staatlichen Leitungs
tätigkeit bei der Lösung der vielfältigen Probleme des 
sozialistischen Aufbaus, der Festigung der Gesetzlich
keit und der Entwicklung des Staats- und Rechtsbewußt
seins der Bürger;

— der Festigung der Verbindung der Organe der Rechts
pflege mit den Werktätigen, ihren Erfahrungen, Proble
men und Konflikten beim sozialistischen Aufbau und da
durch der richtigen Einschätzung der Rechtsverletzun
gen, ihrer Zusammenhänge und Ursachen und der noch 
wirksameren Anwendung des sozialistischen Rechts als 
Instrument des sozialistischen Aufbaus.

II

Die Rechte und Pflichten der örtlichen Staatsorgane
und der Organe der Rechtspflege bei der Entwicklung 

der Zusammenarbeit

1. Die Bezirks- und Kreisgerichte sind verpflichtet, die 
Beschlüsse der Bezirks- und Kreistage und der Räte
— für ihre Tätigkeit, besonders bei der Analyse und 

zur Vorbeugung von Rechtsverletzungen, auszu
werten;

— in der Rechtsprechung bei der allseitigen Würdigung 
und Einschätzung der Rechtsverletzungen, ihrer Ur
sachen und Zusammenhänge zu berücksichtigen.

Dies gilt sinngemäß für die Tätigkeit der Staatsanwalt
schaft, der Untersuchungsorgane und der Staatlichen 
Notariate.

2. Die Bezirks- und Kreistage nehmen mindestens einmal 
jährlich Berichte der von ihnen gewählten Richter über 
die Erfüllung der mit der Wahl übernommenen Ver
pflichtungen entgegen. Der Bericht wird in der Regel
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